
Bonn, 10.02.2023

zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleitungen  
der Länder (GKVS) am 1./2. März 2023 in Gelsenkirchen 

und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 22./23. März 2023 in Aachen 

Bericht 
des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 

Detektion und eine entsprechende Abwehr von Drohnen, insbesondere im Bereich von
Flugplätzen, sind ressortübergreifende Themen, die zudem die Zuständigkeiten des
Bundes und der Länder berühren. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr
(BMDV) und das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) haben daher eine
gemeinsame Arbeitsgruppe zur Detektion von Drohnen und Abwehr von unkooperati-
ven Drohnen (beginnend mit der Betrachtung der Verkehrsflughäfen) eingerichtet. Ziel
der Arbeitsgruppe ist die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes unter Einbindung aller
betroffenen Akteure. An dieser Arbeitsgruppe sind Vertreter der Landespolizeien betei-
ligt sowie das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) als Vorsitz der Verkehrsministerkonfe-
renz (VMK). Am 25./26.01.23 fand ein Workshop statt, an dem auch die Luftfahrtbehör-
den der Länder in ihrer Funktion als Luftaufsichtsbehörden teilgenommen haben.

Die Arbeitsgruppe beleuchtet die Aspekte Prävention, Zuständigkeiten, technische Um-
setzungsmöglichkeiten und Möglichkeiten der Finanzierung. Ergebnisse dieser Arbeits-
gruppe sind bislang:

• Nicht alle Vorfälle mit Drohnen werden angezeigt oder zentral gemeldet und es ist
insgesamt von einer großen Dunkelziffer auszugehen, an deren Konkretisierung ein
erhebliches Interesse besteht.

• Formelle Konzepte zur Prävention regelwidriger Verwendung von Drohnen liegen
überwiegend nicht vor; gleichwohl werden die bestehenden Regularien zur Nutzung
von Drohnen als zu komplex und schwer verständlich bewertet, was eine regelwidri-
ge Nutzung fördert.

• Auf Basis des geltenden Rechts bestehen abhängig von Ort, Zeit und Sachverhalt
verschiedene Zuständigkeiten zur Detektion und Abwehr von Drohnen. Zuständig
sind die Bundespolizei, die Landespolizeien, die Landesbehörden im Rahmen der
Luftaufsicht, die Flugsicherungsorganisationen und die Flugplatzbetreiber.
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• Aufgrund der Komplexität (Ort, Zeitpunkt, Sachverhalt) ist eine klare Abgrenzung
zwischen diesen Zuständigkeiten und eine Beschreibung der Schnittmengen erfor-
derlich.

• Nach derzeitigen Erkenntnissen wird zur technischen Umsetzung eine individuell an
die jeweiligen Gegebenheiten angepasste Mischung aus den verschiedenen Techno-
logien und Sensoren zur Detektion notwendig sein.

• Im Rahmen einer Kooperation der Prozesspartner wird vorgeschlagen, an einem
ausgewählten Flughafen eine Erprobung unter realen Bedingungen durchzuführen
(„Reallabor“). Hierbei sollten sowohl operative als auch technische Prozesse von De-
tektionssystemen, Interventionssystemen sowie deren Interaktion mittels Schnittstel-
len erprobt werden. Die Auswahl eines hierfür geeigneten Flughafens sollte primär
unter Berücksichtigung der Gefährdungsanalyse und der flugbetrieblichen Auswir-
kungen getroffen werden.


